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Bebauungs- und GrÜllordnllngsplan 
"SAFFERSTETTEN NORD-WEST" 

25. Änderung mit Deckblatt N r. 25 
i.d.F. vom 15.07.2003 

Verfahrenshinweise: 

Die Gemeinde Bad Füssing hat mit Beschluss des Bauausschusses vom 

03 .09.2003 die 25. Änderung des Bebauungsplanes im vereinfachten Verfahren 

nach § 13 BauGB als Satzung beschlossen. 

Anregungen wurden hierzu nicht vorgetragen. 


Gemeinde Bad Füssing 

.~""Y.f.'?i; ~ 
."c;.'-;7;:"1' L 
~I Z4 1~ 	 ,..; 

Bad Flissing, 11.09.2003 	 ~ I~, cl;;; ru~ler 
?i-<.?~~J,~ Bürgermeister 

. ~ 

aptan 
.. r4er 

""*' 	 .. 
ayBo 	 Die Anderu ng wurde mit Begründung am 11.09.2003 gern. § 10 BauGB öITent
ichen 	 lich ausgelegt. 

Die Auslegung ist am 11 .09.2003 ortsüblich durch Anschlag an der Amtstafel 
bekanntgemacht worden. Die Änderung des Bebauungsplanes ist damit nach 
§ 10 B3uGB rechtsverbindlich. 

Gemeinde Bad Füssing 

Bad Füssing, 11.09.2003 J~~r 
BürgermeIster 
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ru-Nr. S9Sf7: Or...... Hubcr-Wcner _ Dr. Nwbas W..... Am Reiteifdd 6, 94072 Bad FUuins 

1.3 Bauweise. Baulinie. Baugrenze. AbsIandsftächen 

a.uwe;.e: oIf1In.._""~,~........ ~ 

lIaugrenze - - . 

~: Soweit eich bei der .-....nutzung der im Bebauungsplan 
...agllEtz,*," ~m..n~~.. ~ .......~... ""A ~er 


Zltgl'••• lnen ~ ~~ 
ergeben. die wn den VcnchI1IIeII des Art 11 BayBo 
IIbA'·chen, ...,rden dieN 8bweichenden Abst8ncIsftIchen 
festgesetzt . 

Zu § 3 GebJude- und Ges\altunasmerltmale 

(3) 1.1 Bei Vorteut.rI cIIirf ein Walmdach enichteI werden. 
1.2 Die zultslige DIichileigung betrtgt 30· - 35· 

Oie F-.mg gi~ nur für diese Bebauungsplanlnderung 
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Bebauungs- und Grünordnungsplan 

"SAFFERSTETTEN NORD-WEST" 

25. Änderung mit Deckblatt Nr. 25 

Begründung: 

Errichtung von Garagen und Stellplätzen zusätzlich zur Tiefgarage 
Im derzeit gültigen Bebauungsplan für die Grundstücke, Flur Nr. 595/1 und 595/5, Bachstrasse 
28 + 30 ist für die Unterbringung der PKW's eine Tiefgarage vorgesehen. Nachdem es sich bei 
den Käufern der Wohnungen im Kurbereich Bad Füssing in der Regel um ältere Personen 
handelt, die eine Tiefgarage ungern befahren, sollen zu einer kleinen Tiefgarage oberirdische 
SteHplätze und Garagen errichtet werden. 

BauJinien 
Um bei den Garagen den Grenzabstand von 3,00 m nicht einhalten zu müssen, werden 
abweichend der Vorschriften des Art. 6 BayBo diese abweichenden Abstandsflächen 
festgesetzt und als Baulinie in roter Farbe dargestellt. Bei den Grenzgaragen Nr. 3 bis 8 wurde 
eine Absprache mit den angrenzenden Nachbarn getroffen, diese in einem Abstand von 0,5 m 
zur Grundstücksgrenze zu errichten. Dieses ist neben der zeichnerischen Darstellung auch 
textlich im Bebauungsplandeckblatt festgesetzt. 

Verschiebung der Baugrenze auf Flur-Nr. 595/1 
Da im Vorfeld keine Garagen vorgesehen waren, liegen die Baugrenzen des Baukörpers sehr 
weit im Nordosten zum Nachbargrundstück Flur-Nr. 595/7. Aufgrund der neuen Situation mit 
den Garagen und den nötigen 
entsprechend weit zur Bachstra
gewährleisten. 

Zufahrten 
sse versc

wurden 
hoben um 

die Baugrenzen 
ein Befahren 

des 
der 

Wohnhauses 
Garagen zu 

Änderung der Grundstücksgrenzen 
Die Grundstücksgröße der Flur-Nr. 595/1 verringert sich auf 1.21 1,60 mt 

. Die Grenzen Nordost 

und Südost sind neu dargestelH. 


Würdigung der naturschutzrechtlichen Belange: 

Durch diese Bebauungsplanänderung bleibt die zulässige GRZ bei 0,3. Ein weiterer 

Ausgleichsbedarf ist deshalb nicht erforderlich. 


Bad Füssing, 07.08.2003 


